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Zertifikatskurs „Deutsche Rechtsgeschichte“ 

Der Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und Deutsche Rechtsgeschichte bietet ein Zertifikat in deutscher 
Rechtsgeschichte an, das allen Studierenden der Rechtswissenschaften und historischer Fächer an der 
WWU offensteht. Es besteht damit für die Studierenden die Möglichkeit, vertiefte Kenntnisse in der 
Rechtsgeschichte zu erwerben. 

Umfang des Kurses 

A. Pflichtvorlesung „Wege zur deutschen Rechtsgeschichte“ (mit Leistungsnachweis) 

B. Zwei Wahlpflichtvorlesungen aus dem rechtshistorischen Angebot der Fakultät zu Mittelalter 
und Neuzeit (mit Leistungsnachweisen), z.B. „Privatrechtsgeschichte“, „Verfassungsge-
schichte“, „Geschichte der Rechtsdurchsetzung“ oder „Strafrechtsgeschichte“ 

C. Ein Kurs oder eine Vorlesung bzw. Übung zur Geschichte des Mittelalters und der Neuzeit, zu 
geschichtswissenschaftlichen Methoden oder zur Geschichtstheorie (mit Teilnahmenach-
weis), z.B. verschiedene Veranstaltungen am Historischen Seminar oder am Institut für Rechts-
geschichte zum Thema „Rechtshistorische Quellen – Finden, Lesen, Beschreiben“ 

D. Eine häusliche Arbeit im Rahmen eines rechtshistorischen Seminars (mit Leistungsnachweis) 

E. Ein Vortrag bei demselben oder einem anderen rechtshist. Seminar (mit Leistungsnachweis) 

Insgesamt:  5-6 Veranstaltungen (5 Leistungsnachweise, 1 Teilnahmenachweis) 
Die Gesamtnote des Zertifikats errechnet sich aus der durchschnittlichen Punktzahl in 
den Veranstaltungen, die häusliche Arbeit wird doppelt gewertet. 

Anrechnung:  Bis zu vier Leistungsnachweise können als (Wahl-)Pflichtfächer im Rahmen des Stu-
dienplanes (z.B. als historisches Grundlagenfach) erbracht und auf das Zertifikat ange-
rechnet werden. Bei der Anrechnung von Seminarleistungen ist zu beachten, dass ge-
trennte Noten für Seminararbeit und Vortrag vorliegen müssen. Sofern für den jeweili-
gen Schwerpunktbereich nur die Seminararbeit bewertet wird, fragen Sie bitte eine zu-
sätzliche Vortragsnote nur für das Zertifikat an. Ein Kolloquium zählt als Vortrag (lit. E); 
dafür erstellte Diskussionspapiere werden nicht als häusliche Arbeit angerechnet. 

Anmeldung:  Kann jederzeit im Instituts-Sekretariat (Raum 421) erfolgen. Vorzulegen sind die Leis-
tungsnachweise und der Teilnahmenachweis (Original/WiLMa-Auszug). 

Bei Fragen oder für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Herrn Mika Dahmer 
(m.dahmer@uni-muenster.de). 
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